
Drit tes B uch. '
jVird/anerw0geneS unmöglich s^ynöan/ daßdleje- ncminiin5erricl-imnäs>Zterccur, nepoma czuiclem in grbo-
^iaeÄlÜt^habeN / und ihre^einde besiegen sollen/ r>bu8penclenrizmilicezliczcrin^erezuclelz3nt: I^zc ille le»
welche die ^^ranen und Seufzerder Ärmenals tki curirsre clilciplinse cc>n5c^uebzrur , urcsl^ra eiu8 sbuncjzn^
nett Jehrpfennmg auf den ^Veg mit sich genom? riorzellenl,ljuzmulluminurbe5orum;Ica libcra äe /ecurs
menhaben / also redet L3merZ7ius inkorissubciliv.ccnc.erscrerum venslium ImportZUO. Das ist : Ges Sau«
i.czp.s. Und hieher gehöretinsonderheit / was l^imnX- ers-Volcks hat er sich dergestalt angenommen/daß
usklagetZ^L-piruIzr.t-erciin. IH.zrc. I2. verb. Rettung «r aufdeml^zrckekeinen beleidigen / oder jemand
der betrangeen Stande ic. nemlich daß zwar unsere einen Schaden zufügen liesse / Massen seine Solda-
Soldaren unserer Güter ZSeschüizer/undnicht Her- ten nicht einmal die Äepfel an denen Säumen an-
rens^nsollen.perl.12.L.6e poMim. reverl! iLs hat- rührendurfften;durct, wetcde Rriegs» Disciplin er
ttaver leider! bey uns die I'raxiz das VOiderspiel ein- dieses erlangte / daß in seinem S.ager ein qrösserer
izeführet. Worüber sich auch dieChur-Fürsten aufdem Vorrath / alsaufvem Marcke ,-> der Seadc an-
Lonvem zu Regmspurg cle annoi6;^ cl. 16. julii beklaget zutreffcnwar; so sicher und frey eune man da kauf-
haben /daß nemlich dl- Soldaten nicht glauben wol- fen und verßauffen. Eben dieses hat auch von dem
ten/ daß sie zu des Reichs Defension und Beschirm König l'orilz, welcher wider diesen keliszrium in l»lizKrieg
mung, sondern vielmehr zu despn vevükzrion und führete / ?rocopiu8gcscl)rieben / inlib.cle kello Lork.
Verheerung bestellet wären : Weit anders hat es vor So gibt auch » ypvlic. cle collib. in luv ?nncipc . denen
diesem des Kaysers Iustini.ini Lenerül Lelil-,rius gema- Türcken dieses Lob / daß sie dein Baucrund ?lck^sma>m
chct / von welchem I.. ^rerinus 6e bello conrrz Lvrkos, kein Leid zufügten/ welches alles unsere Soldaten sich sv!l-
lik.). pr. Also schreibet: kuliicorum ranram ksbuic cu- ten zu einem Beyspiel dienen lassen,
nm, uc in äucenäo excrciru nsminem eorum violari,

Das III» Capitel.

Bon Gehägen / Zäunen und BerMrungenumdas Feld und die
Gärten.

Inhalt. len gemachet werde ; maßen etliche solche Zaun von PöleN
5. i. Vor Bestellung der Aecker , muß der Haus-Vatter die Fel> machen / welche sie nach der Lange / drey / vier oder meht

der-c. mit Zäunen verwahren, und slch mit nothwendigemübereinander / in sonderliche Stiele / die zu dem End in
Zeug versehen. Jnmassen die Aecker !c.s) mir einem die Erden gesetzet oder eingegraben werden / einzumachen

ret werden können. §.4.) Der lebendige Haag ader wird Stiele/ diezwolfSchuh lang sind/ UNdgUt-Yoltz haben/
aufunterschiedliche Art gemachet, tz. 5.) ^nSgemein abcr in die Erde setzen / und dar ?M zwey oder drey Riegel - Höl-
hat der Haus-Vatter hier so wol aufdie Zeit, als auf die zer in die Länge machen/ darnach aber Bretter mit Brett-
M?aurea"anaekäna'et Nägeln / oder kurtze Polen mit hölzernen Näqeln/ daran

nageln / und solcher gestatt ihre Felder und Garten ver¬
wahren. Hinwieder gibt es abermalen andere / welche

>Evor aber der Haus - Natter seinen Acker lange eichene Starteten (welche man auch in den jungen
und Feld-Bau würcklich bestellet; muß er noch wachsenden Holzstarten nicht schlagen / sondern in de-
sich fleisiig und sorgfältig mit allen darzu nen alten Waldern und aii solchen Platzen/ wo dieses Hol;
gehörigen Nothwendigkeiten versehen: ohne dem vergeblich ersticken und verderben würde/ erhe-
Damit er sich nicht im Fall Unterlasses/ben soll) nach der Ordnung nebeneinander hinsetzen/ Nach¬
theils durch seine Sicherheit und Unvor- dem sie selbige vorher ins Feuer geleget / und unten ein we-

sichtigkeit; theils durch seine Nach-und Fahrlässigkeit in nig anbrennen lassen : Damit sie so weit schwartz werden/
unwiederbringlichenSchaden setze: Zu welchem Ende als sie unten in die Erde zu stehen kommen; da sie selbige in-
demselben ferner zu rathen /1) daß er seine Felder/ Gärten zwischen oben spitzig machen/ und mit zähen Weiden so feste
zc mit auten Hecken und Zäunen / auch unterweilen mit befischten / daß man sie nicht wieder ausziehen kan ; der-
V.rqrabunq der Wege bewahre / damit selbige so wol gleichen Zaun wol über zo. oder 40. Jahr stehet/ und seb
für denen wilden Thieren / als auch bösen Leuten sicher nützlich ist : Dann wann gleich unten das verbrannte i
seyen ; gestalten diese bißweilen sich nicht entblöden / durch der Erden verfaulet / so kan doch das verfaulte wieder a'o.
fremde Felder / Aecker / Wiesen und Gärten :c. zu gehen/ gehauen / und also das übrige nacheinander wie vorhin ge-
auch sich mitReiten odezFahzen einenWeg zu machen/und setzet werden / so / daß man sich mit emem sslchen Z mn
hierdurch zum grossen Nachtheil des Haus, Vatters die noch lange behelssen kan.^ Wo man ihn so dauerhasst zu
Früchte zu verderben / welcher auch gestalten Dingen/ machen kein Belieben tragt / so nimmet man nur dunnl
s,> er deraleichen Leute betrettm würde / sie durch Pfan- Zaun - Stecken / die man unten so nahe aneinander setzet/
dung wol abtreiben / und hierdurch sein Recht und Ge- daß kein Haus-Gefiug durch kan. ^ Die scharfen Spitzen
techtigkeit erhalten mag. Und dann 2) daß er sich mit mag man auch oben mir Dornen Zerlegen»
allem mm Acker-Bau gehörigen nothwendigen Zeug ver- §.Z. Sie andere Are betreffend/ist selbige gantzqe-
«ehe mein / und wol jederman bekannt / Massen beh derselben

§ Es kan aber ein Acker oder Garten zc. aufvie- nichts anders als dieses zu thun^ daß man <Mhe Baume
rerley Weise verwahret werden : 1. mit einem starcken kauffe / die von ungefehr 24. Schuh lang sind / und ihm
Zaun - 2) mit bretternen Wänden; z) mit einem leben- seines Gefallens Bretter / dicke oder dünne / wie man will/
diqen Haa; und 4 ) sonderlich in Garten mit einet daraus schneiden lasse: Und wann ein Bret 24. Schuh
Mauren ' Was demnach die ersteArebelanget/istzulancM / jo gibt es wol drey Lange / daß man Zäune dar-
wOn / daß ein Zaun quf unterschiedliche Weise von vie- Ms machen kan. D?e vnrte Äre ist schön/ und hat i^-en
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feinen Nutzen; wiewol auch dieses dabey / daß sie ei¬
nen grossen Raum wegnimmst / und wann / wie es än¬
derst nicht seyn kan / des lebendigen Gehägs Wurtzeln
weit eingreiffen und unter der Erde fortgehen/so müssen
die anstehende Früchte auf dem Feld dessen entgelten. Und
wird ein solcher lebendiger Zaun durch böser und neidi¬
scher Leut Hände verwüstet und verössigt? so gehöret be¬
sondere Mühe/Zeit und Gedult darzu/bis man die Ver¬
sicherung wiederum aufbringe. Doch wird diese Ver¬
wahrung von vielen auf unterschiedliche Weise gemachet:
gestalten ihrer viel einen lebendigen Haag von Eichen- oder
Weiden Pfalen/ und Bircken/ Erlen- oder Weiden-Reis-
sig machen / und diefclbige wol ineinander flechten ; da
hergegen andere Graben machen/ und kleineStöcklein von
Weiden abgehauen unter die Quer auf die Erden legen/
doch also/ daß die zwey Ende von beeden Seiten hervor¬
reichen/und von der Erden ftey seyen: darnach schütten
sie die Erde oben daraus/ damit es Wurtzeln bekomme/
und auf die Seiten auswachse; welches demnach auf ei¬
ner Seiten einen Graben/ auf der andern aber/ da man
die Erde nach der Lang auf die Weiden geworden hat/
ein Gesträuch/und folchemnach einen immerwahrenden
Zaun gibt. Im Gegentheil machen andere ein Grablein
um das Feld/ und säen Schlee-Kern darein/ damit nachge-
hends Schlee-Dorn aufwachsen/womit ebenfalls ein alle¬
zeit dauerhaffter Zaun erzogen und erhalten wird. Etliche
hinwiederum Aechten grosse dicke Zaune mit langen Wei¬
den/ Bircken/Fichten oder Hasel-Ruthen / und zwar so
dick und dichte/ daß man kaum dardurchsehen kan. Etli¬
che machen wild Aepfel-oder Birn-Hecken: Andere Ro¬
sen- oder Quitten-Hecken und dergleichen/wann es der
Mühe werth/ und das Feld nahe an den Wohnungen ist/
dann ausser diesem würde man die Hecke nicht lang un¬
besucht und in gutem Stande lassen / welches alles der

Willkühr und der Klugheit eines Haus-Vatters über¬
geben wird.

§. 4. Insgemein pfleget man einen guten lebendigen
Haag von Hagdörnern zu setzen/worbey es auch nützlich/
daß man Rusten-Baum und wilde Kirschen darunter neh¬
me : damit man den Haag nicht allein besser ineinander
flechten und starcker machen/sondern auch das Holtz/wann
dasselbige in die Höhe gewachsen/ zu Pfalen/ Srütz-Stan-
gen/ Wagen - Gezeug und anderen Sachen/gebrauchen;
das Abholtz aber zu Wellen und Brenn - Holtz anwenden
könne. Sey welchem Haag dieses für rathsamer erach¬
tet wird / daß man die Baume / wann sie schon ziemlich
groß/ vielmehr im Wald ausgrabe/ und in den Haag se¬
tze/ als daß man sie vom Saamen säe oder pfiantze: der
Hage-Dorn aber selbst soll ungefehr eines Fingers dickund
eines Schuhs lang/ oberhalb der Wurtzel und Erde abge¬
hauen werden.

§. 5. Es soll aber ein Haus-Vatter bey Pflanzung
der Hecken/ oder eines lebendigen Zauns über alles voriges
noch zwey Stück nicht vergessen: 1.) Die Zeit/ wann
dergleichen zu vflantzen; und dann 2.) wie dieselbige zu er¬
halten. Die Zete betreffend/isidieselbige nicht einerley/
sondern nach Beschaffenheit des Haags unterschiedlich /
insgemein zwar soll man einen Haag im October/und
wann das Mond-Licht voll eintritt/ zeugen; Hingegen hat
solche Regul gar offt ihren Abfall ; Massen an den Rüsten¬
oder Ulmen-Bäumen zu sehen/ welche im Monat Martio/
wann der Rüst-Baum gelb zu werden ansähet/müssen
gesetzet werden ; Item in einen von Kernen gepflantzten
Haaqen müssen die Kern gemeiniglich 8. Tag vor Ostern
im Voll-Mond eingesäet werden; und dann endlich im
Weiden - GeHäge / welches im Martio / und zwar eben¬
falls im Voll - Mond gesetzet werden muß. Die Erhal¬
tung des Haags bestehet absonderlich hierinnen/ daß der
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Haus,Vatter denselben fieissig / und zu gewönlicher Zeit machet / der mag einen Schriee darzu nehmen; wer
beschneiden lasse / welches des Jahrs dreymal / jederzeit «inen Oel-oder Heigen - ZSaum ftyee / der soll »hn
imVollmond/ als erstlich im l-ebm-ino, vorsandere ilq nzun Schuh von stlnes Nachbarn Grund und So^
Wo, und dann vors dritte im Opaker geschehen solle; den seyen; in Scrictigkeiten aber wegen Gränyen/
„ur daß der Haus-Vatter dieses observire / daß er weder soll man einen, über sünff Schuh nicht weichen,
im Krebs noch imScorpion in keinenHeckenarbeiten.las- Wiewol aber dasjenige / was von denen fünffSchuhen
se. Wann aber der Haag beschnitten/alsdann muß um gesagetist/ so wol m desSoloms. als auch in dem zwölfte
die Wurtzeln die Erde samt dem Gras / welches sonst de- Tafeln Gesetz enthalten. v.5rmv. cxcrc. sä 14. rk. 57. so
neN Wurtzeln die Nahrung entziehet / ein wenig aufge» wird doch dieser Raum heut zu Tag nicht mehr so genaü
hacket werden, damit das Gras verderbe; solre aber der beobachtet / sondern es kan selbiger auch entweder grös-
^»aag nicht bald wachsen/oder fort schiessen/ so / daß die ser oder kleiner seyn. viä.I.quinquepeäum. O.Kn reZ.ibi-
Erde zu trocken wäre / könnte man ein wenig mit dem quclzcob.QOrofr.mLoä.l'Keoäosnecnon vionvl. Lc>'
Mist im O^ober helffen ; oder / so es die Gelegenheit des ro5r. in Oö. ^suliin. I^ir. L. L. Lc 5ecz. ^INZ. ^ncZr. elcizr.
Olts zulasset / ein Wasser - Gräblein neben dem Haag xvilenbzck. üc ?rün^!c. ljuinque pelj. ^Tscripr. Wie
herführen: Gleichwie im Gegentheil / wann vielleicht un- dann in diesem Stück so wol als mit Setzung der Zäune
ler dem Haag die Erde zu naß / neben dem Haag ein und GeHage / für allen Dingen ausdas alte Herkommen
Gräblein gemacht / und dadurch die Nasse und Feuchtig- und sonderbare Gebrauch eines jeden Orts zu sehen ist:
ke!tabgewiesen werden kan. Wann demnach die Hecke Und dahin zwecket / ( wasvornemlich dieZäune und Ge-
mit Setzen / Schneiden / Graben / Düngen :c. auf solche Hage berriffr) die Chur-Bayr.Forst-Ordnungarc.s8 ab/
Weis abgewartet wird / kan dieselbige binnen z. oder 4. woselbst also zu lesen: Die GeHagen und Zaun-Seat-
Iahren schon so groß aufwachsen / daß der Haus-Vat- ten sollen nicht erweitert / sondern bey der alten
m keines andern Zaums mehr bedürfftig ist. ^ Zaun-Seatt verbleiben; mit welchen auch die Franck-

§. 6. Das beste Mittel die Felder und Garten zu furtische kcformzrion übereinstimmet/ in welcher wegen
versicheren / wäre wol eine gute Mauer; allein weil die Setzung derer Hecken und Zaune folgende Maß vorge,
Felder bißweilen grösser sind / als das Vermögen eines schrieben: p-rr. 9. ric. 4.5. mit Seyung cum leczcz. Mit
Landmanns ist/und einer fast so viel Stein und Kalck als Seyung derer Hecken / welche zu einem lebenvigen
aufein kleines Stadtlein wenden müste/ über das/ wann und beständigen Frieden werden zugerichtet / soll
man sie niedertrachtig ausführet / den Zweck / weswegen es also gehalten werden; daß dieselben / weil sie mit
man Zaune macht / nicht / erreichet/ in dem jeder darüber der Zeit sich erweitern / anderthalb Viertel einer
zu steigen leicht vermag. Bauet man sie aber hoch / so Rüchen/ von denen Steinen oder Lurchen / und
entziehen sie / ausser denen grossen Unkosten / denen nab doch keine Saume darinn (wie auch die seyen ) ge-
daran stehenden Bäumen oder andern Feld - Früchten seyet werden sollen : So soll die Höhe solcher He--
und GartemGewachsen die Sonne um so viel mehr weg/ cken / wann sie gebunden, über anderthalb Viertel
j« gerader sie der Sonnen oder dem Mittag entgegen ge- einer Rüchen nicht reichen. Und »olche Seyung
surret sind. Wasbev solcher Beschaffenheit gutes auf- der lebendigenHcckenjollallein aufnachst-gemed,
wachsen könne/ das verstehet sich ohne dem. In Anse- ee Maß an Aeckcrn und XViesin / aber in denen
hung dessen muß auch bey denen übrigen Arten / womit Rraue-Aeckern undXVein-Garcen gar nichc g-stat-
man die Felder undGarten zu versichern belieben kan/die- ree werden. Wolte dann einer einen Scackcceni
se Lehre in Acht genommen und dahin gesehen werden: Zaun / so durchsichtig / machen / der soll ein VierF
Daß der Zaun nichtzu nieder werde: Sonst will / nach eel einer Ruthen von denen Steinen oder Furchen
dem gemeinen Sprichwort/jederdarüber springen/noch damit weichen. Und / so er denselben mit Wellen
zu hoch steigen /sonsten werden di« Unkosten auch zu hoch/ decken will / sollen dieselben nach der L-ange eine
und die Aufwachs der Früchte zu klein werden. ZlVelle nach der andern geschlagen werden- So aber

jemand einen Eder^Zaun ( das ist mit Borten oder
Dielen) machen wollte/ der soll darmicanderthalb

UlMt». Viertel einer Feld,Ruthen aufsich von denen Steil
t-ni-ili,,? nen oder Furchen zurück weichen. Zu solchen Ver-

nci 111. eiuscjue. Zaunungen/ wie auch die ( doch dieser Ordnung ge-
§» maß) geschehen/sollen die Benachbarten demjeni«

!As es / nach denen Kayferlichen Rechten / mit de- gen / so sie machen will / zu helffen nicht schuldig
5nen Zäunen und GeHägen für eine Beschaffenheit seyn: Unangesehen / daß dieselben ihnen/ der Befrie-
habe/undwiedieselbigezusetzen/solcheswirdvon dung halber/zum Theil mit zu guten kommen. Es

dem ILw Lzjo aus des weisen 5oloms Gesetzen auf fol- wäre dann ihr guter XVill. Alle oberzehlee Ordnuni
gende Weife bemercket w l. s. ik. Knium re^un6. li c^uis / von Seyung der Hecken und Zäunen sollen al-
lepcm zä zlicnum prXäium kxerir , jnfoäeritljue rer. lein zwischen Nachbarn und ihren Gütern verstand
minum ne cxceäiro > si mzcenzm . peclem relinquko , sl den werden. Dann gegen dem gemeinen Vl?eg mag
vcro äomum , pcäes äuv8 : 8l sepulckrum surcm 5cro- ^lN jeder innerhalb ftiner Stein / Hecken und Zau¬
bern foäcric , quzntum prolunclicztis kabuerinr. ran- ne machen/und das siine zum besten er kan befriedi-
mm spzril rclinquico : Li pureum , pzssus lariruämem: gen. Bß hieher die Franckfurtische Keformztiori. Gleich¬
er verö olczm !,ur kcum ab slieno zä novem peäes planca- nun die von langen Zeiten entweder hergebracht 'oder
to . csercrzs srbores zä peäes quinque: Das ist: Wer in denen Land-Rechtenund 8raruten vorgeschriebene
einen Zaun aufeine Granye seyet / der soll ihn nicht Maß dererZaun undGekaqe halber von einem jeden vor-
tveiter hinaus-oder hineinseyen / als er zuvor gei bedeutet Massen genau zu beobachten; Also muß derjeni-
standen; VOsr eine Mauer aufführet / der soll ge/welcher diesem;uwiderae?ebetnicht allein solch? wi-
über zween Schuh nicht darzu brauchen; wer einen derrechtlich gemachte Zäun und Gehaq«' wieder abthun/
Graben oder sonst eine Grube machet / der mag sie sondern er kan auch über diß von der Obrigkeit mit einer
so tieffmachen / als er will; wer einen Srunnen Straff angesehen werdemWie zu sehen aus der vorange«
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zogenenChür-Bair. Forst-Ord .-»re. 58 -"verb. Im es sich also nicht gebühret selbigemihrer
widrige« die Verbrecher / nebst iLrstattung ves vrl czuzsi eigenthätig zu rucbiren und zu beunrudii
hierz« «bgeschiagenen Holyes/ gejtraffee werd«. Atzn. Vi-j.5ct,epIi-.c.I. num. 28-^29^ Lcrxck.in us.moö
Item aus der Franckfurterischen keformsr. p. 9. ur. s. §. r. rir. äe lurisäiÄ.ß. k in visp. pccul. äe /uri8(M cir'
^ 2. woselbst also verordnet: Wann sich ,emand-de- cumscp», welche zu finden Vol. I. Och. 22. nec non
d»ncken ließ / daß wider oberzehlte Ordnungen , pen.vecis.48.
Decken oder Zäun/ so seinen Gütern beschwerlich . ,
und schädlich seyn oder werden möchten / geseyee §. vcrt). Sl». durch sandung lvdlab-
und gemacher waren: So soller sich dessen gegen Mreloen. lc.
seinen Nachbarn vor dem Acker - Gericht zu dekla- gleich nach denen Rechten des Kaysers /uliinizni
yen und als» mt'e Recht dieselben abzutreiben (so ^ niemandeneigenmächtig zu pfänden vergönnet war/
ferne sich befindet/daß darmie die Ordnung über- als zusehen in l. Z9.§. i.cuml.seq.ff.aäi..^uiI.Lci. 14.
fahren )n?acht haben. Doch da solche Decken und §. 5. ff. äe ?. V. so wird doch heut zu Tag/ fast an allen
Saune von neuen wären gestyet und gemache wor- Orten des Römischen Reichs/gleichsam durch eine allae-
d«n/ »nd der Nachbar vermeinte/ daß dieselben ih- meine Gewonheit ein anderes beobachtet/ und also Krafft
me z» nahe stünden / und deßwegen sie abtreiben derselben/wannzumBevspieleinFuhrmann durch einen
«olee; so soll er solches im selben Iahr/darinn sie ftembden Acker oder Wiesen fähret / und dadurch die
geseye und gemacht/ oder zum längsten in denen Saat oder das Gras verderbet; Oder wann sonst je-
nächstfolgenden dreyen Iahren thun/und darmtt mand auf andere Weis einen ftembden Acker/ Wiesen
nicht verziehen noch warten/ biß solche Hecken wol oder Garten :c. verwüstet / fteymüthighineingehet/das
gerathen und aufkommen/und alsdann erst das ab- Korn oder Gras nieder tritt/Frucht abnimmt und davon
treiben ( welches offeermals mehr aus Neid und träget; oder auch auf eines andern Acker oder Wiesen
tN'ßgunst/ als Nothdurffr geschiehet) förnehi ackert und mähet / oder sein Vieh darauf treibet / oder
men; dann da er solche vier Jahr ungeklagt würde sonst was anders sich unternimmt / dadurch dem Hmn
verfliessenlassen, so soll er darnach d.s Äbrreibens desselben Ackers / Wiesen oder Gartens Schaden zuge-
halber weiter nicht gehöret werden, tc. füget wird/ erlaubet/ die Pferd auszuspannen/ Haue/ Ha-

Bey welcher Gelegenheit/ da wir von denen Zäunen ckcn/ Messer :c. oder was derjenige / so sich dieses muer-
geredet/dieses nicht vorbey zu gehen/ daß von denenselben sähet/ bey sich hat / abzunehmen / und also denselbigm
das Zaun- oder pfal«Gericht/ in der Marckt Bran- hiermit so lange zu psan den/ biß der verursachte Schaden
denburg /j lurisäiHio circumleprz , seinen Namen be- wieder ersetzet worden: also bezeuget / /ob. Koppen, äc.
kommen/welchesin gewisse Grantzen eingeschlossen/undcis.41.num. n.kseq. k5->rck. (^oler.p. 1. äcc. izs.n.i.
lediglich auf gewisse Personen und Güter sich erstrecket / kickrer. p. i.ciec. s. num. z. /oack. 5ckepliü. sä Lonsuec.
aujfer diesen Gräntzen aber nicht exccciretund geübt wer- Lcsnäed. p. 4. rir. 21. und noch andere mehr: Und die-
den mag: Welchem hingegen das Srrassen-Gericht ses zwar nicht unbillig/anerwogen/niemandvon der Land-
entgegen gesetzet wird/ so sich auf alle Oerter eines Dorffs Strassen aussetzen/ und auf die daran ligende Felder sah,
oder Fleckens / wo nemlich solches Herkommens / erstre- ren/ sondern vielmehr in der öffentlichenHm- und Land¬
etet; gleichwie die JuristischeFacultär zu Franckfurt an Strassen bleiben solle. Occrinzer. äe jure i^imir. l.ib. 1.
der Oder Anno 1611. ä. 24. Oäiobris diesen Unterschied c. 9 num. 6- Weßwegen dann die Kitwer Israel/ als sie
auf folgende Weise nachdrucklichangemercket:Unv im Sihon/den König der Amoriter um einen fteyenPaßge-
Fall er gleich solcher Gerichte eines Zauns ^ über betten / ausdrücklich versprochen / daß sie weder in die
Rechtv verwerdte Zeit sich gebraucht/ so wäre er Aecker noch in die Wein-Berge weichen/ sondern allein in
doch dakero derselben ausser des Zauns/ auf denen der Land-Strase bleiben wollen/ biß sie durch die Granke
zu feinen und seiner Ä.eur Höfen gehörigen Hufen kamen, v, 5^umer. 21 v.22.veur.2.n.2s. Zu dem auch
und Aeckein/nicbt befugt; sondern er und seineL.eut es allzuhart schiene/wann wegen eines von andern auch
sind schuldig / wann aufihren Hufen »nd A-ckern unterweilen geringen zugefüqten Schadens allzeit die
Schade geschiehet/ undgepfändet würde di Pfand Sach mit grosser WeitiäustngkeltundVerdruß vor Ge-
»n eure Gerichte zu liefern/ und durch dieselbe den richt zu bringen wäre/ da man im Gegentheil auf solche
Schaden zu besichtigen / und gebührlich schäyen Weise mit leichter Mühe zu dem Seinen kommen/ und
zu lassen / v. R. w. viä. /ozck. 5cliep!ix !-ä Lonlue- hierdurch seine Gerechtigkeit erhalten kan; 5ckepiiü. c. I.
tuä. Lranäcb.p. z.nc. 8.N.27. Dahero dann derjenige/ n.6.vei-s. Lrkne snisöic. Nur diejenige Personen/wel-
welcher nur das Aaun - Gericht in einem Dorff hat/ auf ehe beederseits dem Reich ohne Mittel unterworffen/sind
die Strasse keine Weiden setzen/oder Lein-Saamen (wie von dieser Gewonheitvermög der Cammer - Gerichts-
an etlichen Orten gebrauchlich)dahin streuen / sondern Ordnung p. 2. ric. 22. ausgenommen/ damit nemlich hier-
dessen allen von denenjenigen/ welchem dasStraß-Gericht durch kein Tumult oder Empörung / (welches sich bey
daselbst zustehet/ verwehret werden kan: Es wäre dann/ dergleichen Personen leichtlich ereignen köNte) im Reich
daß die Weiden schon vor langen Zeiten dahin gesetzet / entstehen möge. Lsii. cie pi^nocsc. obs. 1. num. z. Lc
und gegenseitigenOrts dasselbe nicht widersprochenwor- ot?s. z. n. f. Wiewol auch dieses an denjenigen Orten/
den; Gleichwiesolches abermals aus obangejuhtten Juri- wo man auf das Sächsische Recht gehet / nicht einmal
sten Facultätrechtlichen Gutachten/äe anno 1605.6.27. obsecv.ret wird / gleichwie von der Juristen Facultat zu
5er>rcmbr. zu sehen : In verb. Und weil Rläger am Jehna An. 1620. im Monat Febr. gesprochen worden/
Strassen Genchre nichts hat/als ist er nicht befuge welchen Rechts - Spruch Kickcer. vcc. s. n. z. in denen
aufdie Strafte VOeiden zu seyen/und derhalben sich nachgesetzten Worten anführet: Obwol sonsien die
dessen ZU enthalten schuldigerem cie anno 1612.6 1. Pfändungen rvann beede streitende Theil unmit^
V6k)br. in verb. Dann obwolen die Strassen - Gel telbare Gliedmassen des H. Rom. Reichs sind/ ein-
richt daselbst unstreitig so sind doch dieses gar alte gestellet werden sollen; So mag doch wegen des
Meiden gewesin / deren sich die Unterthanen von Über Rechts- verwehrter Zeit eingeführten Gel
«»elen Jahren her geruhig gebrauchet haben: Und brauchs an Oerrern/ da man sich nach denen Sach-
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sischett Rechten eichtet/ ein Bestyer der Gericht
und Fischerey/ mir Pfändungen und andern ge¬
bührenden tNitteln/ auch widcr die/welche dem
^.Röm. Reich ohne Mittel umerworssen/ und
doeb derselben Gerichten und Fischerey Feue¬
rungen a,masien verfahren V.R VO Soltesicha-
ber der Gepfändete mit Gewalt widersetzen / und sich das
Pfand nicht abnehmen lassen wollen/ alsdann könteee
entweder mit Zuziehunganderer in Arrest genommen/
oder eskönten zween von denen benachbarten Orten als
Zeugen herbey geruffen / um/ im Fall derjenige / welchem
Schade geschehen/ sich klagweise wider den / so Schaden
gethan / erhöhten wolte/denselben dißfallsrechtmässigzu
überweisen. V. (Üsrp2. /pr. toi-. 5ax. p. 2. c> 27. clef. I. n. 8 >
Lc l^ickc« ci. äec. s. n. f» Oder es könte wol auch von ih-
n,e Lzurion gefordert/ und wann dieselbigerichtig be¬
stellet / das Pfand hernach erlassen werden» k>clir. c. I.
n. - 4. Inzwischen muß das Pfand / so bald es dem Ge¬
pfändeten abgenommen/ also fort in die Hand das Rich¬
ters oder Schultzens geliefert werden / bey welchem es
auch so lang verbleibet / bis der Gepfändete den Schaden
ersetzet bat; wann aber dem Gerichts-Herrnselbsten in sei¬
nen Gutern Schaden zugefüget worden/ alsdann ist kein
Zweiffel/ daß derselbige nicht eigenmächtig das Pfand/bis
esgelöset wild/bey sich behalten könne. v. Lz^.p.^.c./.
<kt. z.Kicl^c.ci. clec. s. n.7. 6cLerIicIi.p.2.concI. Z4, n.zz.
Za dünn/wann Vieh gepfändet worden/ der Gepfändete
gleichermassendie Unkosten/ soaufdas Futter gewendet
worden /bezahlen muß/in Erwägung er durch seine Schuld
zu jdlcher Pfändung Ursach gegeben. 27.cl.2t
n. 4. ü! 5e^q. Ja/ nach Sächsischen Rechten ist er nach¬
folgende dreyStück zu leisten schuldig - (i.) daß er den ver¬
ursachten Schaden ersetze: (2.) Daß er den PfaNdschil-
ling bezahle / dessen Quantität unterschieden ist/ wie zu se¬
hen bey dem Koppen. 6«. 4 k . n. 2 9.6c öerlicii. p. 2. conclt
^4.a.s2. und dann (z.) daß er auch eine willkührliche
Strafferlege/wanner boßhassrer Weise das Pfand wie¬
der zu lösen verabsäumet hat/ welche Straffhierinn beste¬
het/ daß er dein Gerichts-Herrnvon jeder Nacht/ so lange
das Pfand ungelöset stehen bleibet/ drey Schilling Psen-
riigeemrichte/ «.-onlt.:7.c>ei'. s. wann eraber
das Pfand so lang stehen lässet/ bis die gemeldte Straff
sich so hoch belaufet/ als das Pfand werth ist/ alsdann
fäller solches dem Gerichts-Herrn heim/ und kan nach-
gchends nicht mehr geloset würden / Lzrp-.6»conH27.
cc .6^ Gleichwie gleicher Weise der Gepfändete sowohl
von der besagten Straff/ als von dem Pfand-Schilling
befreyet wird/ wann er sich mit Fleiß seines Pfands enthe¬
bet/ und solches nicht mehr zu losen begehret/obgleich das
Pfand in einer geringen Sach/als zum Beyspiel in einem
Messer / Hut/ Hacken/x. bestünde/gestaltenman dißfalls
bedencken muß/ daß dergleichen Pfändungen nicht eben zu
dem Ende zugelassen sind/ damit man sich hiervon berei¬
chem könne/ sondern vielmehr deßhalben/daßhierdurch
mjedweder sein Recht erhalten möge. Lzfp?.cir.l.äef.7.
sc 8. Den verursachtenSchaden aber muß et nichts de¬
sto weniger ersetzen/ ob er gleich das Pfand nicht mehr zu
lösen gedächte: gestalten er auch denselben, so er gleich nicht
gepfändet worden wäre/ hatte ersetzen müssen. Wie man
aber den Schaden »Ülm-ren/ und ob man bey demselben
aus die gegenwärtige/ oder zukünsstige Zeit/ sehensolle/
darüber entstehen unterweilm grosse Strittigkeiren; Je¬
doch ist hierinn dieses die gemeinste Meynung unter denen
Rechtsgelehrten/ daß der Richter den Schaden nach der¬
selben Zeit/zu welcher er geschehen/ ux-ren solle- ^obel.
mcütserenl.jur.Llv.A Lsxcin p. 2» )6.n. 7. Lerli«ch.
x.2.concl. Z4« N.64. ö- I^ickk. öc»5. s. n.»6. A le^cz. ob¬

gleich 8peculacorüb. 4. parr. 4.rir. clc Injur. f. col.«5.v.f'
darvor hält / daß man aufdie zukünffnge Zeit sehen/ und zu
dem Ende die Erndte erwarten müsse. Von denen Pfän¬
dungen der Feld - Schützen und Flureth. v. ^cläiüon. k»
gtj c^.44. lidri.

ää §. 4.verb. Bey welchem Haag.

vt^As hier von der Ausgrabungder grossen Bäume ge-
-^saget worden/hat zwar/so viel das GeHäge betrifft/ei,
nen sonderbarenNutzen/weil aber solches denen Waldern
schädlich; als ist in derChur-Bäyris.Forst-Oldn. grr 4Z.
hlerwieder also verordnet : Daß zu dem Zaunspalr
und zu demjenigen Holtz/ so ZurUnteroalrung der
rvege g brauchet wird/ Felber, ErlundHchr-
poschengezugelr werden sollen; Ferner / daß die
Mittler oder Zw rchzaUne / wann die Felder oder
U?lßmauer ausjenher vetfriedet rvetden könten,
ses harte dann seMattd wegen eines Triebs und
Slumen-Kesucds in einem LVißmat odet prünr
ein sonderbar Recdr) nicht geftarret / und die
Gründe/so viel möglich/ Mir Gräben oder He,
cken / vetfriedet werden sollen/jc. ^cicl. 8peiäel. IN

IrzA spccul. I^olzbü. voc. Zaun^ Ge«
richt, vers. Zl» dem Zaunspalc. Noch deutlicheraber
ist solches in der verneuerten Chur-Bayris. Forst-Ord¬
nung, p 2. ur. ,2. rukr. vom Zaunholy enthalten : In
verb. Nachdem durch die Llancken Zäune und
UmscbrötenvielHoltzes verwüjierwird/ als soll
hinführs Kl» keinem Blancken-Zaun noch Um^
hchrorr/ einiges ^>oln aus unserm ZVald/ohn un¬
ser oder Unserer HofCaMMer Vorrrijsen nicht ge¬
geben werden / wer aber zu seinen ZaunsieckeN
das Holyvon Alters hero/vonunsern XValderu
Au nehmen in Gebrauch gehabt/dem dder densel»
bensollen Unsere Forst- L.eUt / UM gebührlichen
Nl?ald ZinßentwederZugeätterten Zäunen/ Ei-
chen/SucheN/Sder dergleichen Srecken/aucb Äe»
terwtd/ oder Gerten/ oder aber )ugeschränckre»»
Zäunen / zimtich Gchranckholy und Aesie/ eines
jedes Orrs und lValds Gelegenheit nach/ Und an
tLnden da es denen lVälden aM wenigsten schäd¬
lich/verweisen und geben. Und sonderlich jedes¬
mal / in Abgebung des Zimmerholyes / Seeg-
Gchrör-und Schindel-Bäum/dahin sehen/ob sie
die Aeji von selben Ho !y/ZU berührten geschranck,
den Zaunen/nüylich hinbringen/ und dadurch an¬
derer stehender Bäum / Mir dem Schneiden Und
Abästen/zu diesen Schranck' Zäunen/verschonen
Mögen»

^6.§. ^.ver5 Die Erhaltung des Hags/beschnei
den lasse, zc.

Eilen unterweilen NachlässigeHaus-Vätter dasG»
^)hage gantz verwilden lassen/ sogar / daß wohl das
Gesträuch hiervon über den gemeinen Weg hanget / und
die Durchgehende und Fahrende beschwehret: Als können
sie von ihrer Obrigkeit wol hierzu angehalten wezden / daß
sie zu rechter Zeit ihre GeHäge beschneiden lassen; gleichwie
dessen ein Beyspiel zu sehen in der Franckfurtischen kefor-
msr. p. 9. rir. 4. §. doch sollen/10. woselbst also verordnet:
Deßgleichett sollen dle Hecken / was ver über den
gemeinen N?eg Hänger / dergleichen auch das
Gesträuch vor denen Gütern / so indem Weg
wächst/aufs längst/vierzehen TagvorNIarrint/
eines jeden Jahrs/ abgeräumer werden.Aa aa Das
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